
Liebe Bürgerinnen und Bürger
Aktuell �ndet die 60-tägige öffentliche Au�age 
(29. November 22 bis 27. Januar 23) zur vorgezo-
genen Richtplanteilrevision in Sachen Windener-
gie des Kantons Luzern statt. Sie wurden von den 
Behörden, aber auch von der Windlobby-Organi -
sation Suisse Eole mit einem Flyer mit enthusias-
tischen Informationen orientiert.
Der Verein Pro Lindenberg hat sich mit der ak-
tuellen Situation des Windzonengebiets Nr. 1 auf 
dem Lindenberg auseinandergesetzt und kommt 
aufgrund der Tatsache, dass bereits heute ledig -
lich noch fünf Prozent des geplanten Perimeters 
gemäss nebenstehender Gra�k überhaupt im 
Planungsbereich genutzt werden können, zu fol -
gendem

Antrag zur Vernehmlassung  
des Kantons Luzern:

Das Windenergiegebiet Nr. 1 Lindenberg ist 
vor allem infolge des bestehenden Hochmoo -
res, der bedeutenden Quell- und Grundwas -
servorkommen und weiteren Argumenten, der 
grossen Rotmilan-Population sowie der un -
geeigneten und viel zu nahe am Wohngebiet 
liegenden Stell�ächen aus dem Richtplanka -
taster zu streichen.

Die Begründungen dazu ersehen Sie aus der 
obenstehenden Gra�k und unten im Detail auf -
geführt.

Minimale Abstandsregelungen gemäss 
Bundesamt für Energie
Der Minimalabstand in der Schweiz von 300 Metern 
zu bewohnten Gebäuden und 500 Meter zu Wohn-
zonen ist international einer der tiefsten Werte. Mo-
derne Windturbinen erreichen heute Höhen von 230 
bis 280 Meter. Bei einer Havarie (Brand, Rotorbruch 
etc.) sind deshalb nahe gelegene Gebäude stark 
gefährdet. Den Menschen in diesen Gebäuden 
mutet man die entstehenden Druckunterschiede, 
die bei Fledermäusen Barotraumas auslösen und 
die Lärmemissionen die entstehen unbesehen zu. 
Hier werden für die vollsubventionierte, inef�ziente 
Stromerzeugung die Gesundheit und die Sicherheit 
der Menschen aufs Spiel gesetzt.

Hochmoore im Windenergie  
Perimeter Nr. 1 Lindenberg
Das drainierte Hochmoor auf der Müswanger 
Allmend (auf dem Atlas des Kantons nicht auf -
geführt) und das national geschützte Hochmoor 
Ballmoos sind CO2-Senken und sollten in Zeiten 
des Klimawandel nicht angetastet werden. Für 
das Hochmoor Ballmoos verlangt der Kanton 
Luzern selbst einen Mindestabstand von 500 
Metern zu Windturbinen. Somit steht auch die 
auf der Aargauer Seite projektierte Windturbine 
3 der Windpark Lindenberg AG mit lediglich 250 
Metern Abstand deutlich zu nahe am Schutz
gebiet.

Windzone Nr.  1 Lindenberg im Richtplan des Kantons Luzern streichen
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Grund- und Quellwasserfassungen  
Stufe 1 und 2 
Der Lindenberg mit seinen gespannten Grund-
wasservorkommen von der Müswanger Allmend 
bis Bettwil in der Fläche des Hallwilersees ist 
für das Freiamt und das Hitzkirchertal eine noch 
nicht kontaminierte Wasserquelle. Sie bildet ein 
einzigartiges Naturereignis unter dem Boden und 
liefert seit Jahrtausenden den Menschen quali -
tativ hochwertiges und frisches Trinkwasser für 
mehr als vier Gemeinden. Bereits heute werden 
im Hitzkirchertal die kontaminierten Grundwas -
servorkommen des Tals mit Quellwasser vom Lin-
denberg gemischt, um für die Bevölkerung eine 
bessere Wasserqualität zu gewährleisten. Die-
se natürliche Ressource für vollsubventionierte 
Windturbinen zu gefährden ist absolut fahrlässig.

Brut- und Schlafplätze von Rotmilanen 
und anderen Brutvögeln
Im geplanten Richtplanperimeter Nr. 1 und der 
näheren Umgebung be�nden sich mindestens 10 
bis 12 Brut- und Schlafplätze des Rotmilans. Im 
gesamten Windparkperimeter sind mindestens 
50 Rotmilane sesshaft. Ebenso nistet im Bereich 
des drainierten Hochmoors Müswanger Allmend 
der Vogel des Jahres 2022, die Feldlerche mit ei-
nigen Brutpaaren. Der Wanderfalke ist ebenfalls 
mit mindestens drei Exemplaren täglich im Plan -
perimeter beobachtbar. 
In den Sommermona-
ten sind fast täglich bis 
zu 25 Weissstörche aus 
dem Seetal und Reu-
sstal zu beobachten. 
Während des Vogel-
zugs sogar bis zu 180 
Exemplare, die hier Ihre 
Futterquellen im Hoch-
moor und den umlie -
genden Feldern �nden. 
Die entsprechenden 
Dokumentationen kön-
nen jederzeit zugestellt 
werden. Unverständ-
licherweise sind diese Brutvogelvorkommen im 
Atlas des Kantons nicht aufgelistet. Die geplanten 
Windenergiegebiete 11,22,23 wurden genau we-
gen diesen Brut- und Schlafplätzen des Rotmilans 
und des Wanderfalken im Richtplan gestrichen. 
Der Lindenberg weist gleiche Bedingungen auf.

Polycom Richtstrahlantenne  
im Windenergiegebiet
Das Bundesamt für Kommunikation hat ein Aus -
schlussgebiet im Radius von 700 Meter um die 
Polycom-Antenne beim Sulzerkreuz bestimmt, 
damit diese Anlage nicht von elektromagneti -

schen Ein�üssen durch Windräder gestört wird. 
Diese Antenne ist von kantonalem und nationalem 
Interesse und sichert die Verbindung zu diversen 
Notfalldiensten, und darf nicht gefährdet werden. 
Im Richtstrahl-Anbindungsbereich nach Süden 
sind in einem Streifen von 100 bis 150 Meter auf 
beiden Seiten der Richtstrahlverbindung ebenfalls 
keine Windturbinen möglich.

Flugvolte Flugplatz Buttwil
Der Mindestabstand beträgt entlang der Flugvolte 
auf beiden Seiten 150 bis 200 Meter zum nächs-
ten Windturbinen-Rotor. Windturbinen in der 
Höhe von 230 Metern und einem Rotorendurch -
messer von 158 Metern sowie einer bestrichenen 
Rotoren�äche von 20  000 Quadratmetern bilden 
im Windlee gewaltige Druckunterschiede und 
Verwirbelungen. Die Naben der Turbinen be�nden 
sich auf 150 Metern Höhe, also in etwa der Höhe, 
welche die Flugschüler des Flugplatzes Buttwil zu 
passieren haben. Selbst erfahrene Piloten weisen 
darauf hin, dass bei Windturbinen ein Sicherheits -
abstand von mindestens 400 bis 500 Metern zur 
Volte bestehen sollte.

Wetterradar Albis
Das neue System Wetterradar Albis erlaubt 
eine bessere Unterscheidung zwischen Re-
gen, Schnee, Hagel und Graupel. Es dient auch 

als Grundlage für die 
Warnung vor Stark
niederschlag, Gewitter 
oder Hochwasser. Das 
Albis RADAR liefert 
ausserdem genaue Da-
ten für das Flugwetter, 
welches in den Cock -
pits den Piloten an-
gezeigt wird. Deshalb 
wurde der Windpark 
Lindenberg AG die 
Au�age erteilt, dass in 
einem bestimmten Win-
kel keine Windturbinen 
gestellt werden dürfen. 

Diese Fläche gilt selbstredend auch für die Luzer-
ner Seite.

Keine Akzeptanz  
in der betroffenen Bevölkerung 
Die Gemeindeinitiative zum Schutz des Linden-
bergs in der Gemeinde Hitzkirch plus hat klar auf -
gezeigt, dass eine Mehrheit der in den eingemein-
deten Dorfteilen Sulz, Müswangen und Hämikon 
lebenden Bürgerinnen und Bürger, Windturbinen 
auf dem Lindenberg ablehnen. Diese klare Aussa-
ge ist in den Betrachtungen der Vernehmlassung 
zu berücksichtigen.

Zusammenfassung
Legt man alle diese heute bereits gegebenen 
Restriktionen auf der Richtplankarte zusammen, 
dann entsteht das links stehende Bild. Lediglich 
fünf Prozent der geplanten Richtplanzone können 
überhaupt noch für Windturbinen ausgeschieden 
werden.
Dabei sind folgende Punkte in diesen Gebieten 
noch gar nicht abgeklärt:
•	� Wollen die Grundstückbesitzer dies?
•	� Lassen sich in diesen Bereichen überhaupt 

Windturbinen technisch und ökonomisch sinn -
voll realisieren?

Bitte unterstützen Sie uns im Bemühen, den 
Lindenberg Süd als Naherholungszone, CO2-Sen-
ke, Quell- und Grundwasserschloss für das Seetal 
und einmaliges Biodiversitätshabitat zu erhalten. 
Die vorliegende Karte zeigt schonungslos auf, 
dass in diesem Gebiet kein sinnvolles Wind
energieprojekt realisiert werden kann.

Folgen Sie uns auf www.wizlinein.ch und 
tragen Sie Ihr Einverständnis mit Ihrer Teil -
nahme an dieser vorliegenden Vernehmlas -
sung und der Unterstützung des Vereins Pro 
Lindenberg für die Erhaltung eines windtur -
binenfreien Lindenbergs auf unserer Page 
ein!
Wir fügen Ihren Namen und die E-Mail-Adresse 
dann in unserer Stellungnahme zur Richtplan-
teilrevision ein. Sie erhalten danach eine Bestäti-
gungsmail des Kantons Luzern. Teilen Sie diesen 
Link in Ihrem Bekanntenkreis und helfen Sie mit, 
den unschätzbaren Wert des Lindenbergs zu er-

halten. Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen 
recht herzlich.

Verein Pro Lindenberg und  
die Interessengemeinschaft  
gegen Windpark Lindenberg

Publireportage

Das Windenergiegebiet Nr. 1 Linden
berg ist vor allem infolge des 

bestehenden Hochmoores, der 
bedeutenden Quell- und Grund -
wasservorkommen und weiteren 

Argumenten, der grossen Rotmilan-
Population sowie der ungeeigneten 
und viel zu nahe am Wohngebiet lie -
genden Stell�ächen aus dem Richt

plankataster zu streichen.

Folgen Sie uns auf www.wizlinein.ch 
und unterstützen Sie unseren Antrag!

Heute bestehende tec hnisc he und 
ökologisc he Aussc hlussg ebiete

Dunk elb laue Kr eise
300 Meter Mindesta bstand 
zu bewohnten Ge bäuden

Hellb laue Kr eise
500 Meter Mindesta bstand 
zu Wohnz onen

OOrange Kr eise
300 Meter Mindesta bstand 
zur Hühnerf arm

Dunk elb laue Ge biete
Quell- und Gr undw asser -
fassung en Stuf en 1 und 2

Gelb
HoHoc hmoor e Müswanger 
Allmend und Ballmoos

Hellg rün
Flugv olte F lug pla tz Buttwil 
mit Sic herheitsa bstand

Hellg rau
Technisc her Mindesta bstand 
zu zu Turbinen im Aar gau

Dunk elg rau
Einstr ahlwink el 
Meteo R adar Albis

Violett
Polycom Ric htstr ahl 
und Antenne
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